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VIERTE SATZUNG ZUR ÄNDERUNG DER 

BEITRAGSORDNUNG DER 

STUDIERENDENSCHAFT DER UNIVERSITÄT 

STUTTGART 
 

Vom 02.03.2022 

 

Auf Grund von § 65a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 des Landeshochschulgesetzes 

(LHG) vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), das zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 21. 

Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1,2) geändert worden ist, § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und 

§ 33 Absatz 3 Nummer 3 der Organisationssatzung der Studierendenschaft der Universität 

Stuttgart (OrgS) vom 19. Mai 2020 (Amtliche Bekanntmachung der Universität Stuttgart 

Nr. 30/2020 vom 22. Mai 2020), hat das Studierendenparlament der Studierendenschaft 

der Universität Stuttgart am 8. Dezember 2021 die nachstehende Satzung beschlossen. 

 

Das Rektorat der Universität Stuttgart hat diese Satzung am 22. Februar 2022, 

Az.:7625.23/5 gemäß § 65b Absatz 6 Satz 3 LHG genehmigt.  

 

 

Artikel 1: Änderung der Beitragsordnung 

Die Beitragsordnung der Studierendenschaft der Universität Stuttgart vom 17. Juli 2013 

(Amtliche Bekanntmachung der Universität Stuttgart Nr. 40/2013) zuletzt geändert durch 

die erste Änderungssatzung zur Änderung der Beitragsordnung der Studierendenschaft 

der Universität Stuttgart vom 11. April 2020 (Amtliche Bekanntmachung der Universität 

Stuttgart Nr. 24/2020) wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 wird Absatz 3 zwischen den bisherigen Absätzen 2 und 3 eingefügt:  

(3) Bei Studierenden, die aufgrund von Kooperationsstudiengängen, an mehreren 

Hochschulen immatrikuliert sind kann eine individuelle Beitragsfestsetzung 

abweichend von Absatz 1 und 2 erfolgen und erfordert einen Vertrag der verfassten 

Studierendenschaften der beteiligten Hochschulen. Der individuelle Beitrag darf 

die Summe der regulär erhobenen Beiträge nicht übersteigen. Der Vertrag muss 

hochschulöffentlich bekanntgemacht werden. 

2. In § 3 werden im neuen Absatz 4, die Worte "unbeschadet Absatz 3" zwischen 

"kann" und "nicht erlassen" eingefügt. 
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Artikel 2: Streichung der Präambel 

Die Präambel wird ersatzlos gestrichen. 

 

Artikel 3: Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit Inkrafttreten des Haushalts 2021/2022 der Studierendenschaft der 

Universität Stuttgart in Kraft. 

 

 

Stuttgart, den 02.03.2022 

 

 

Gez. Dallinger 

Sebastian Dallinger 

Präsident des Studierendenparlaments 

der Studierendenschaft der Universität Stuttgart 


